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REPUBLIK OSTERRE!CH 
BLJ N DE SM I NISTE R I UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

'7 1" 21 n '1J- ;.' '" Ir, r, LJa~1J. _ v-.r rc!<s..u/ I~) 

)~1. (JCS\.;tzCc:bD:r!~~ßPeriode 

Aberkennung der Eignung ~mm Reserveof'fj_zieI'­
anwärter c1urcil offenkundig cesetz\Iiclrige 
Beschel,de; 
Anfrai;e. der Abgeordneten 1",Cl~J.)L, }?}{~mDLER, 
STEIHINGER und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 1547/J-JR/1969; 
Beant\'lortung 

An elen 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
])r. Alfrcd T/IJ\.L81:A 

Parlaülellt 

1010 ':lien 

:Ln Beantwortung o.e1" in der Sitzung des lJationalratc;s am 

19. Dezember 1969 überreichten, an mich gerichteten Anfrage 

Irr. -i547/J der Abgeordneten LOlTIlL, PREUßJ~JiH., ;'Ji.r~8IlifIHGEH. und 

Genossen beehre ich mich folgendes ~itzuteilen: 

Im Hinblick auf das hohe Maß an Verantwortung, das den 

Offizieren, aber auch den-Unteroffizieren eines Heeres aufer­

legt ~st, ko~nt der Heranbildung hochqualifizierter Jehrpflich­

tiger zu Offizieren und Unteroffizieren der Reserve besondere 

Bedeutung zu. Es versteht sich daher von selbst, daß jede Er­

nelTi1ung zu einem Löheren Dienstgrad vom nach'iveis der hiefür 

erforderlichen Eignung abhüngig ist. Dieser jlaohweis ist im 

Sinne des § 28 Abs. b des '7ehrgesetzes, BGBl.lü~. 181/1955, in 

der Fassung des Bundesgesetzes EGBl.Nr. 185/1966, insbesondere 

im Rahm8n von freiwilligen Waffenübungen sowie durch Prüfungen 

zu erbringen. 

Im ~inzelnen darf ioh zur vorliecenden Anfrage folgendes 

ausfllhren: 
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Zu 1: 

Der Beschwerdeführer (l.lanfred GHinW3R, geb. 14. April 1944) 

absolvierte in der Zeit vom 2. bis 29. Oktober 1967 bei der 

Pioniertruppenschulein Klosterneuburg eine freiwillige Waf­

fenübung, in deren Verlaute er die für eine Ernennung zum 

Reserveoffizier vorgeschriebene Prtifung ablegen sollte. Da 

der Genannte die in den einschltigigen Ausbildungsvorschriften 

des Bundesheeres festgelegten militärischen Leistungen im 

Rahmen dieser Waffenübung {ücht erbringen konnte und auch die 

Reserveoffiziersprtifung nur mit unzureichendem Erfolg ablegte, 

vrnrcle ihm seitens des Bundesministeriums für Landesverteidi­

gung mit Schreiben vom 31. Oktober 1968, Zl. 260. 168-PersRes/68, 

mitgeteilt, daß seine weitere Ausbildung in der Laufbahn eines 

Reserveoffiziersanwärters (ROA) im Hinbliclr auf seine mangelnde 

Eignung nicht im Betracht käme; \vohl a'oer wS.Te weiterhin die 

M:öglichkei t der A1)leistung freiwilliger Waffenübunc;en in der 

Reserveunteroffizierslaufbahn gegeben. Ob durch die in diesem 

Zusammenl1ang erfolgte Feststellung 11 ~)ie Eignung zum ROA wird 

Ihnen daher aberkannt. tl ein dem Beschwerdeführer "zustehendes 

Recht in einer der Rechtslcraft fähigen \leise vernichtet wurde tl 

mag dahingestell t bleiben. lüngehende Überlegungen im Zusammen­

hang mit der Ausa:chei tung einer Gegenschrift zu der gegenständ­

lichen VerfassungsgerichtshofbescInverde {i5.hrten aber letztlich 

zu der Auffassung, daß die ausdrückliche J?eststellung einer 

mangelnden Eignung für die vlei tere Ausbildung zu Reserveoffi­

zieren, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt jevfeils vorgenommen 

wurde, entbehrlich erscheint. Der Beschwerdefiilirer wurde daher 

mit Schreiben vom 18. Dezember 1968, Zl. 271.812-~ersRes/68, 
klaglos gestellt. 

Zu 2: 

Derartige ~.li tteilungen ergingen in insgesamt 27 Fällen. 
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Zu. 3: 

Wie bereits errr2hnt~ setzt die Eignung zum lleserveoffiz1ers":", 

anwärter voraw::J, daß der \'iehrYJflichtip:e ~'fi=ülrencl des verlän-
~ '- i 

gerten ordentlichen Pr2csenzdien~3tes lJ~~\'l. im Verlaufe fre'i-

williger \\Tgffenüh:'l11f;en entsprechE:~nde mil:Lti,irische Leistungen er­

bringt. :Die im einzelnen hiebei vorC8:3ch::...-"ie1)enen Leistungen sind 

in den auf Grund der §§ 28 A'bs. 6, 538. und 35 des Wehrgesetzes 

ergangenen Aus1üldungsvorschriften für das österreichische 

Bundesheer genau festgelegt. Ebenso wie die Zuerkennung e1"-

folgte daher auch die ]!'eststell ung der Aberkennung der }~ign,--mg 

auf Grund dieser VOrf3chT'iften. 

Zu 4: --_.-
Dar:') J3unc1esministerium für I/cu1desverteidigung hat in allen gleich­

artigen Pti.llen die IIAberlcennung n rückgängig gemacht. 

Im Hinbli cl\: auf meine .l\.usflülrungen zu Punkt 4 erübrigt sich ei ne 

Beantvvortung. 

1970 
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